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Erstes Kapitel

Grundlagen

§ 1 Einführung

A. Themenaufriss

Die disquotale Einlage war lange Zeit ein gern genutztes Instrument, um ins-
besondere bei Familienkapitalgesellschaften im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge schenkungsteuerfrei und ohne Ausschöpfung von persönlichen Freibe-
trägen Vermögensmassen von einem Gesellschafter auf seine Mitgesellschafter 
zu übertragen.1 So verwundert es auch nicht, dass sie in Fachzeitschriften2 sowie 
Unternehmermagazinen3 und sogar in Anzeigen von Steuerberatern4 als „Steuer-
sparmodell“ beworben wurde. Zum Teil wurden auf diese Weise Vermögenswerte 
im dreistelligen Millionenbereich steuerfrei übertragen.5

Gleichzeitig war die steuerrechtliche Behandlung disquotaler Einlagen aber 
auch Gegenstand eines langen Disputs, an dem sich neben Literatur, Finanzver-
waltung und Rechtsprechung zuletzt auch der Gesetzgeber beteiligte. Dabei gab 
es kaum einen Bereich im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht, der in den letzten 
25 Jahren kontroverser zwischen der Finanzverwaltung und dem BFH diskutiert 
wurde als die schenkungsteuerrechtliche Behandlung disquotaler Einlagen.6 Diese 
Diskussion mündete in die Neueinführung des § 7 Abs. 8 ErbStG im Rahmen des 
Gesetzes zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuer-
licher Vorschriften vom 07. 12. 2011 (BeitrRLUmsG)7, durch den die bis dahin be-
worbene Besteuerungslücke geschlossen werden sollte.

Fünf Jahre später lassen sich die Bestrebungen des Gesetzgebers aber weniger 
als Erfolg, wenngleich vielmehr als Pyrrhussieg bezeichnen. Denn auch wenn das 
Steuersparmodell de lege lata praktisch ausgestorben ist, führte die Gesetzes-

 1 Hecht / Klümpen-Neusel, Vermögen & Steuern 11/2011, 32 (32); Klümpen-Neusel, GmbH-
Stpr 2011, 97 (97).
 2 Geck / Messner, ZEV 2011, 416 (418); Hartmann, GmbH-StB 2008, 33 (33).
 3 Diefenbach, impulse 10/2011, 100 (100); Ders., impulse 11/2011, 104 (104).
 4 Stein, Rechtstipp – Disquotale Einlagen: ein Schenkungsteuer-Sparmodell?, http://web. 
archive.org/web/20161116110650/http://www.wms-recht.de/fileadmin/user_upload/Downloads/ 
IHK_Rechtstipp/Rechtstipp_02_2011.pdf, letzter Aufruf: Januar 2018.
 5 Vgl. Weinmann, in: Moench / Weinmann, ErbStG, § 7 Rn. 262.
 6 Vgl. Viskorf, ZEV 2012, 442 (442).
 7 BGBl. I 2011, 2592 (2614).

1

http://web.archive.org/web/20161116110650/http://www.wms-recht.de/fileadmin/user_upload/Downloads/IHK_Rechtstipp/Rechtstipp_02_2011.pdf
http://web.archive.org/web/20161116110650/http://www.wms-recht.de/fileadmin/user_upload/Downloads/IHK_Rechtstipp/Rechtstipp_02_2011.pdf
http://web.archive.org/web/20161116110650/http://www.wms-recht.de/fileadmin/user_upload/Downloads/IHK_Rechtstipp/Rechtstipp_02_2011.pdf
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änderung nicht zu der gewünschten Rechtssicherheit. So geben zum einen nach 
wie vor diejenigen Aspekte Anlass zu Streit, die bereits vor der Gesetzesnovelle 
brisant waren. Zum anderen führte die Neufassung auch selbst zu zahlreichen 
neuen Unstimmigkeiten.8 Das wohl größte Problem der Neuregelung ist aber, 
dass nunmehr auch viele Fälle von der Schenkungsteuer erfasst werden, in denen 
kein missbräuchliches Ziel verfolgt wird, der Gesetzgeber mithin „weit über sein 
Ursprungsziel hinaus“ gegangen ist.9 So klagen insbesondere in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geratene Unternehmen, dass die schenkungsteuerliche Neurege-
lung sich für sie als Sanierungshindernis darstellt.10 

Dies wird vor allem vor dem Hintergrund deutlich, dass der Fokus der Finanz-
verwaltung im Rahmen von Betriebsprüfungen in den letzten Jahren in Bezug 
auf Einlagen von dem Ertragsteuerrecht immer mehr in das Schenkungsteuer-
recht hineingerückt ist.11 So macht die Finanzverwaltung Betriebsprüfer durch die 
Bundes finanzakademie immer mehr mit der Materie der Schenkungsteuer vertraut 
und die Schenkungsteuer verkommt à jour zunehmend zu einer Art besonderen 
Unternehmenssteuer.12 Hinzu kommt noch, dass der Gesetzgeber mit dem Amts-
hilferichtlinien-Umsetzungsgesetz13 im Juni 2013 mit der sog. Cash-GmbH einem 
weiteren gern genutzten erbschaftsteuerlichen Gestaltungsmittel die Grundlage 
entzogen hat, sodass die Regelungen rund um disquotale Einlagen fiskalisch noch 
bedeutsamer werden.14

Dabei muss beachtet werden, dass das Thema der Erbschaft- und Schenkung-
steuer immer auch eine gesellschaftspolitische Dimension aufweist, da einem klei-
nen makroökonomischen Erfolg15 oft erhebliche mikroökonomische Eingriffe16 
gegenüberstehen.17 Deshalb muss in diesem Bereich der Besteuerung äußerst be-
hutsam und sensibel vorgegangen werden. Aus rechtspolitischer Sicht ist insoweit 
weder ein reines Steuersparmodell noch die Begründung eines Sanierungshinder-
nisses wünschenswert. Erstrebenswertes Ziel wäre vielmehr eine Steuervorschrift, 
die sie sich neutral verhält, sodass die Besteuerung den Einzelnen weder dazu 

 8 Vgl. Weitnauer, GWR 2012, 259 (259).
 9 Vgl. Kahlert / Schmidt, DStR 2012, 1208 (1209) und Milatz / Bockhoff, ErbStB 2013, 15  
(16), die gleich mehrere Überschreitungen der Zielvorgaben konstatieren.
 10 Vgl. Schmidtmann, StuW 2013, 3 (17); Riedel, NZI 2011, 577 (578) spricht sogar von 
einem „Todesstoß“ für krisengeschüttelte Kapitalgesellschaften.
 11 Hartmann, ErbStB 2011, 10 (11); Viskorf / Haag / Kerstan, NWB 2012, 927 (927).
 12 Hartmann, ErbStB 2011, 341 (346).
 13 BGBl. I 2013, 1809 (1842).
 14 Vgl. Willms, Disquotale Einlage und disquotale verdeckte Gewinnausschüttung in der 
Schenkungsteuer, S. 29 f.
 15 So machen z. B. die Einnahmen aus der Erbschaft-und Schenkungsteuer im Land Baden-
Württemberg in der Regel nur rund 2 % der gesamten Landessteuereinnahmen aus, vgl. LT 
Baden-Württemberg-Drs. 16/179, S. 2.
 16 Vgl. zu den einzelwirtschaftlichen Wirkungen der Erbschaftsteuer bereits Beyer, Grund-
probleme des Erbschaftsteuerrechts in der BRD, S. 33–42.
 17 Heydt, Erbschaftsteuer und EU-Recht, S. 2 f.
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drängt noch daran hindert, die Entscheidung zu treffen, die er selbst für richtig 
hält.18 Da insoweit noch Handlungsbedarf besteht, möchte diese Arbeit einen Ge-
setzesentwurf vorstellen, der zu einer gerechteren Besteuerung von disquotalen 
Einlagen führt.

B. Stand der Forschung

Die steuerrechtliche Behandlung disquotaler Einlagen vor Einführung des 
§ 7 Abs. 8 ErbStG wurde in Rechtsprechung und Wissenschaft – auch monogra-
phisch19 – bereits ausführlich thematisiert. Die Gesetzesnovelle im Dezember 2011 
entfachte zwar eine kontroverse Diskussion über die neue Rechtslage in diversen 
Fachzeitschriften, es fehlt bisher jedoch weitestgehend an Monographien. 

So behandelt zwar eine Arbeit, die auf Mai 2015 datiert ist20, die neue Rechts-
lage zumindest teilweise. Allerdings wird in dieser Arbeit der Fokus überwiegend 
auf die Spiegelbildlichkeit der verdeckten Gewinnausschüttung zur disquotalen 
Einlage gelegt21, was in der vorliegenden Untersuchung nur am Rande eine Rolle 
spielen soll. Eine weitere Arbeit, die auf Juni 2015 datiert ist22, widmet sich vor 
allem den gesellschaftsrechtlichen Aspekten von disquotalen Vermögensübertra-
gungen. Aufgrund der zahlreichen – sehr gelungenen – gesellschaftsrechtlichen 
Ausführungen und der Behandlung von Leistungen der Gesellschaft an die Ge-
sellschafter, wird die schenkungsteuerrechtliche Neuregelung aber nur ganz kurz 
am Rande erwähnt und nicht weiter erörtert.23 Schließlich widmet sich noch eine 
betriebswirtschaftliche Arbeit von April 201524 den steuerlichen Folgen von dis-
quotalen Leistungen. Allerdings beschränkt sich jene Arbeit auf die Analyse von 
personenbezogenen Gesellschaften mit beschränkter Haftung und folgt eher der 
betriebswirtschaftlichen Methodik25, welche in der vorliegenden Untersuchung 
nur ergänzend herangezogen werden soll. Ferner beschäftigt sich jene Arbeit in 
schenkungsteuerlicher Hinsicht weit überwiegend mit bewertungsrechtlichen Pro-

 18 Vgl. Reimer, Inflationsgerechtigkeit im Einkommensteuerrecht, S. 2 und Reimer, Wie 
gerecht ist das Steuersystem?, https://www.youtube.com/watch?v=poehJNP35V8&index=3 
&list=PLQtqF6F5FQ9BNtY8l_T79aF_96glOXFVs (ab 01:07), letzter Aufruf: Januar 2018. 
 19 Gottschalk, Leistungen in das Gesellschaftsvermögen einer GmbH als freigebige Zu-
wendung gem. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG; Schimpf, Die verdeckte Einlage im Steuer- und Ge-
sellschaftsrecht.
 20 Willms, Disquotale Einlage und disquotale verdeckte Gewinnausschüttung in der Schen-
kungsteuer.
 21 Vgl. Willms, Disquotale Einlage und disquotale verdeckte Gewinnausschüttung in der 
Schenkungsteuer, S. 3.
 22 Cornelius, Disquotale Vermögensübertragungen im Gesellschafter-GmbH-Verhältnis.
 23 Vgl. Cornelius, Disquotale Vermögensübertragungen im Gesellschafter-GmbH-Verhält-
nis, S. 242–245.
 24 Simon, Disquotale Leistungen in eine GmbH.
 25 Vgl. Simon, Disquotale Leistungen in eine GmbH, S. 9 und 261–266.

https://www.youtube.com/watch?v=poehJNP35V8&index=3&list=PLQtqF6F5FQ9BNtY8l_T79aF_96glOXFVs
https://www.youtube.com/watch?v=poehJNP35V8&index=3&list=PLQtqF6F5FQ9BNtY8l_T79aF_96glOXFVs

